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BegrÍlndÚng zum Bebauungsplan gemäß g g Abs. g BauGB
1 Allgamelnes
1.1 Elnführung

Bel dem überplanten Bereich handelt es sich um die Neuaufstellung eines Bebau-
ungsplanes für die Erweiterung der wohnbauflächen am südöstlichen Rand der orts-hge Hinzweiler.

Erfordernls der Planaufstellung gom. S 1 Abs. 3 BauGB / Entwlcklung aus dem
Fläc'hennutzungeplan

Gernåß $ 1 Abs. 3 BauGB ist es Aufgabe der Gemeinden, Bauleitplåne aufzustellen,
sobald und soweit es für die städtebauliche ordnung und Entwicklung erforderlich ist.
Die Gemeinde Hinzweiler ist mittlerweile an den Grenzen ihrer Bauflächenkapazitåt
angelangt' Gleichzeitig besteht nach wie vor eine Nachfrage nach Bauplätzen für den
Eigenheimbau. lm slnne einer nachhaltigen städtebaulichen EntwlckluÅg und um den
heutigen bestehenden Wohnbedürfnissen gerecht werden zu können oeausictrtigt oie
Gernelnde daher, das im beigefügten Plan dargestellte Gebiet "Am Mühlberg,, einer
Woh nbebauung zuzuf ühren.

um die rechtlichen Grundlagen hierfür zu schaffen, hat der Gemeinderat den Be_
schluss zur Aufstellung des beigefügten Bebauungsplanes "Am Mühlberg,, gefasst.
Hiermlt kommt die Gemelnde ihrer pflichtaufgabe nach gr Abs. g unig2 Abs.l
BauGB nach, elnen Bebauungsplan aufzustellen, wenn es zur Gewährleistung der
städtebaulichen Entwicklung und ordnung erforderlich ist.

I lîernei¡-rrlrl Hirrzweilcr
l¡fl à.r'""¡.rngs¡rl¿¡tt "Arn Miihlberr¡"

Der derzeit gültige Flächenutzungsplan der Verbandsgemelnde Wolfstein stellt dasplangebiet als geplante Wohnbaufläche dar Mit der Festsetzung eines Allgemeinen
Wohngebietes nach g 4 BauNVO ist der Bebauungsplan gemäß S g Abs. 2 BauGB
aus den Darstellungen des FlåchennuÞungsplanes heraus entwlckelt.

Abb.1,: Auszug aus dem FlåchennuÞu ngsplan der Verbandsgemeinde Wolfstein
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Debaur-rngsplan "Anl Muhlborg" Begrrìnchrng

lm Flåchennutzungsplan ist die zukünftige Wohnbaufläche ln der planzeichnung mit
e¡ner Gesamtgröße von 2,4 ha ausgewiesen. lm Textteil des Flächennupungsplanes
wird allerdings darauf hingewiesen, dass sich die Ortsgemeinde verpflichtet, in der
verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) ledlglich einen Teilberelch hlervon wei-
ler zu verfolgen, der der ermittelten Bedarfsgröße von 1,2 ha entspricht. Der vorlle-
gende Bebauungsplan wird diesen vorgaben aus dem Textteil des Flächenutzungs-
plans gerecht.

Lage des Plangebletes / Größe und Grenzen der råumllchen Geltungsberelche
Das Plangebiet besteht aus 5 unterschiedlichen råumlichen Geltungsbereichen. Das
eigentliche Baugebiet (1. Räumlicher Geltungsbereich) des Bebauungsptanes ,,Am

Mühlberg" liegt am südöstlichen siedlungsrand der Gemeinde Hinzweilei.

lùrb.2z Lage des

stab verändert
Baugebietes, Geltungsbereich reil l, Ausschnltt aus der TK 1:50.000, Maß_

Es wird im Norden durch die bestehende Siedlungsflåche und elne gehölzbestandene
Baum- und Strauchhecke mit einem Saum aus Brombeere und Ruderalar-
ten begrenzt. lm Osten grenzen Ackerflächen und im Süden und Westen Grünland-
flåchen an. Über einen im 1. råumlichen Geltungsbereich gelegenen Fußweg
ist das Plangeblet mit einer Tellfläche am Mühlgraben verbunden, dle für
den wasserwiftschaftlichen Ausglelch mit ln den Bebauungsplan elnbezogen
wird.

Hinzu kommen in einem 2, 3. 4. und 5. råumlichen Geltungsberelch Flåchen für was-
senrirtschaftlichen sowie frir den landespflegerischen Ausgleich.

Die exakte Abgrenzung der räumlichen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes ist
der Planzeichnung im Maßstab 1:1000 bzw. 1:2000 zu entnehmen.
Der räumllche Geltungsbereich Teil I umfasst lnklusive der darln enthaltenen Grünflä-
chen und Flächen frir landespflegerische Maßnahmen ca. 1,56 ha. Der räumliche Gel-
tungsbereich Tell 2 mit den wasserwirtschaftlichen Ausglelchsflåchen umfasst ca. 0,2

1.3
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Genrcir rclo Hirlzweiler
Bebaurrrrc¡splan "Artt MLihltror¡¡" Ëicgrtirrdung

ha. Hinzu kommen ln den Geltungsbereichen Teíl 3,4 und s zusammen ca. .|,66 
ha an

hndespf legerischer Ersatzf lächen.

Bestandssltuatlon und Topographle / Wertlgkelt der vorhandenen Blotoptypen
Das Plangeb¡et (räumllcher Geltungsbereich Teil l) wird derzeit landwirtschafilich als
Grünland genutzt. Das Gelände fällt von Osten her nach Westen zum Steinbächel hin
ab.

lnnerhalb des Geltungsbereiches (Teilbereich 1) wurden folgende Biotoptypen festge-
stellt:

lm Bereich des geplanten Baugebietes:

' Wlesen mittlerer Standorte (beweidet), z.T. von der Biotopkartierung erfasst. Baum- und strauchhecken (obstbäume, weißdorn, Hundsrose), z.T. von der
Biotopkartierung erfasst

. Krautbestände(Brombeere,Ruderalarten)

. Asphaltierte Wege

lm Bereich der geplanten Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser:

' Wiesen mittlerer Standorte

. Baumgruppen (Erlen, Weiden, Zwetschgenbäume)

Der größte Teil des geplanten Baugebietes wird von Grrinland eingenommen, das le-
diglich eine mittlere ökologische Bedeutung als Lebensstätte und nur ein einge-
schränktes Arteninventar aufweist. Höherwertige Biotopstrukturen, wie Baum- und
Strauchhecken, slnd nur kleinflächlg im Norden des Baugebietes sowie lm Bereich der
Versickerungsfläche am Mr)hlgraben vorhanden. Somit kommt dem plangeblet insge-
samt eine mittlere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz zu.

Bodenverhåltnlsse

Weder bel der Ortsgemeinde Hinzweiler, noch bei der Verbandsgemeinde Wolfstein
liegen Erkenntnisse über Altablagerungen oder schädliche Bodenvlrunreinigungen im
Plangebiet vor, dle eine Nutzung des Geländes als Wohnbaufläche beeinträchtigen
könnten oder weitergehende Erkundungen erforderlich machen würden.
Das Landesamt für Geologie und Bergbau weist darauf hin, dass in Hinzweiler ehe-
mals raumbedeutender Kalkbergbau umging. Bei den bevorstehenden Erdarbeiten ist
auf Anzeichen alten Bergbaus zu achten.

Regtrlktlonen / Fachplanungen

Das Plangebiet llegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ',Königsland". Beein-
trächtigungen der Schutzzlele des insgesamt über 6.300 ha großen Gebietes durch
die geplante Wohnbebauung sind nicht zu enruarten.

Sonstige, ggf. im Widerspruch zur vorliegenden Planung stehende Zielvorstellungen
von Fachplanungen wie Schutzgebiete, die eine Bebauung innerhalb des Geltungs-

1.4
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Bebrutrrrgsplart "Arrr Múhlberg"

Bogriindung

bereichs des Bebauungsplans ausschließen oder einschränken könnten, sind derzeit
n¡cht bekannt.

Slädtebau I lche Zlelvorgaben

Der Bebauungsplan "Am Miihlberg" soll eine geordnete und nachhaltige städtebauli-
che Entwicklung gewährleisten. Er solldazu beitragen elne menschenwürdige Umwelt
zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Das
Planungsgeblet soll dabei elner Entwicklung zugeführt werden, die den künftigen Nul-
zern und deren Nutzungsbedürfnissen gerecht wird.
Konflikte mit benachbarten Gebieten, eine Beelnträchtigung von Landschaftspotentia-
len und negative Auswirkungen auf die gesamtörtliche und städtebauliche Entwicklung
sollen verhindert bzw. minimiert werden.

Bei der Durchführung des Bebauungsplanes sind daher insbesondere folgende städ-
tebauliche Planungsziele zu berücksichtigen:

' Befriedigung der Nachfrage nach Wohnbauflächen durch Bereitstellung von qualita-
liv hochwertigem Bauland bei guten Wohnbedingungen

' Baurechtliche Sicherung der planerischen Vorstellungen und zukünftigen Entwick-
lung des Gebietes

' Bebauung und Erschließung werden durch die relativ starke Hangneigung beein-
flusst; Gebäudehöhen sollen auf die Topografie abgestimmt sein, unmaßstäbliche
Höhen sind zu vermeiden

. Funktionsgerechte und wlrtschafiliche lnterne Erschließung

' Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sollen durch den städtebaulichen
Entwurf und gezlelte Maßnahmen vermieden bzw. bei unvermeidbaren Eingriffen
auf das notwendige Minimum reduziert werden

' Vorgaben zur Gestaltung zum Errelchen gestalterlscher Grundprinzipien bei ge-
ringst möglicher Einschränkung der lndividuellen Gestaltungsvorstellungen

' Gemäß dem Wunsch der Gemeinde soll das Baugebiet so entwickelt werden, dass
eine Erschließung in zwei Bauabschnitten möglich ist.

Die åußere Anbindung des Plangebletes verläuft ilber die bereits vorhandene Straße
"Mühlberg". Daneben wird eine Anbindung für Fußgänger an dle Steinbächelaue ge-
schaffen und die Anbindung an das vorhandene Wirtschaftswegenetz gewährleistet.

Erläuterung der Planung / Erforderllchkelt der getroffenen Festsetzungen und
wesentllche Abwägungsgeslchtspunkte

Art der baullchen Nutzung / Nutzungsetnschränkungen

Da die geplante Baufläche vorwlegend dem Wohnen dienen soll, sieht das städte-
bauliche Konzept des Bebauungsplanes für diese Flåche keine Nutzungsdifferenzie-
rungen vor. Der Bebauungsplan setzt daher ein Allgemeines Wohngebiet nach g 4
BauNVO fest.

I
tlg

3.
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Vorgesehen ist eine der Nachfragesituat¡on entsprechende Einzelhausbebauung mit
vorgeschlagenen Grundstücksgrößen zwischen ca. 600 und ca. 1.000 mz Größe.

Die Festsetzung der zulässlgen und ausnahmswelse zulässigen Nutzungen im allge-
meinen Wohngebiet baut auf $ 4 BauNVO auf. Die ansonsten regelmäßig im Allge-
meinen Wohngebiet zulässigen "Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecks" werden nur ausnahmsweise zugelassen. Wegen der ge-
rlngen Größe des Wohngebietes und der nlcht auf größeren Besucher- und Kunden-
verkehr ausgelegten Erschließung und Topographischen Lage des Baugebietes ist
die Ansiedlung solcher Nutzungen außerhalb des Wohngebiets in der Regel zweck-
mäßiger.

Die gemäß $ 4 Abs. 3 BauNVO ansonsten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
"Anlagen für Verwaltungen", "Gartenbaubetriebe" und "Tankstellen" sind in der expo-
nierten Lage am Ortsrand städtebaulich und gestalterisch nicht integrierbar und wer-
den daher ausgeschlossen.

4.2 Maß der baullchen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan über die Festsetzung von
Grund- und Geschossflächenzahl, sowie Angaben zur Höhe baulicher Anlagen gere-
gelt. lm lnteresse einer Minimierung der Bodenversiegelung und einer besseren Ge-
bietsdurchgrünung werden bei der Festlegung der Grundflächenzahl und der Ge-
schossflächenzahldie Obergrenzen des $ 17 BauNVO unterschritten.

lm vorliegenden Fall werden Bebauung und Erschließung deutlich durch die relativ
starke Hangneigung beeinflusst. Die getroffenen Festsetzungen zur Höhe baulicher
Anlagen sollen elnerseits befriedigte Wohnbedurfnisse gewährleisten und ent-
sprechen andererseits der Forderung des $ 16 Abs. 3 BauNVO, wonach die Höhe
baulicher Anlagen festzusetzen ist, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange,
insbesondere das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt werden könnten.

4.3 Bauwelee, überbaubare und nlcht überbaubare Grundstücksflächen
Das Baugebiet wird durch die Festsetzung der offenen Bauweise bestimmt. Bezüglich
Bauform, Kubatur und åußerer Gestalt soll sich das Baugebiet zum elnen an der an-
grenzenden Wohnbebauung, die überwiegend durch freistehende Einfamilienhåuser
geprägt ist, orientieren. Zum anderen soll sie den prägenden landschaftlichen Rah-
menbedingungen Rechnung tragen. Zur Gewährleistung des abgestimmten städte-
baulichen Konzeptes und der darin festgelegten Bauform wird die Zulässigkeit auf
ausschließlich Einzelhåuser beschränkt. Dies entspricht der derzeltigen Nachfrage-
struktur und der seitens der Gemeinde Hinzweiler angestrebten städtebaulichen Dich-
te des Baugebietes.

Auf die Festsetzung von Baulinien wird zugunsten einer weitestgehenden Gestal-
tungsfreiheit der künftigen Bauherrn verzichtet. Die überbaubaren Flächen des Be-
bauungsplanes werden daher ausschließlich durch die Festsetzung von Baugrenzen
definiert, wobei durch durchgehende überbaubare Grundstücksflächen die notwendi-
ge Flexibilität bei der Parzellierung der Grundstücke wird.

Cotnoindc l llrtzweiler
fjcbaur.rrrgsplarr "Anr Mr.iIrlberg"
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4.4 Flächen für Nebenanlagen, Steilplätze und Garagen
Die Bebauungsplanfestsetzungen zielen im wesentlichen darauf ab, ein ungeordnetes
"Zubauen" und "Zuparken" der Grundstücke zu verhindern. Dementsprechend sollen
untergeordnete Nebenanlagen in Form von Gebäuden, soweit sie außerhalb der
üt¡erbaubaren Grundstücksflächen liegen, ln ihrer Größenordnung auf max. 30 ma
umbauten Raum begrenzt werden. Dadurch soll eine der Lage des Plangebletes am
Ortsrand entsprechende, angemessene Durchgrünung der Gartenzonen gewähr-
leistet werden.

Dem gleichen Zweck dient auch die Festsetzung, wonach Stellplätze, Garagen und
Carports auf die Tiefe der jeweils ausgewiesenen riberbaubaren Grundstücksflächen
beschränkt werden.

4.5 Höchstzahl der Wohnungen le Wohngebäude
Die Zahl der Wohnungen je Wohngebäude wird im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes auf maximal 2 je Wohngebäude begrenzt.

Diese Begrenzung der Anzahl der Wohnungen erfolgt, um die Entstehung von größe-
ren Appartementhäusern etc. zu verhindern, die zu einer unerwünschten Umstruktu-
rierung der angestrebten städtebaulichen Elgenart des Gebietes führen könnten. Eine
höhere Gebäudeausnutzung würde sich neben dem erhöhten Stellplatzbedarf im
Plangebiet unter Umständen auch negativ auf die Sozlal- und Bevölkerungsstruktur
auswirken. Die getroffene Festsetzung dient auch der Sicherung des angestrebten
hohen Anteils an Wohneigentum im Gebiet.

(ìo nreindr: Hi rr zwc ilc r
Bobauun¡¡splarr "Anr Mühlbcrg

Verkehrsflåchen und Belange der Erschlleßung

Der Bebauungsplan tritft im Hinblick auf Ausbau und Gestaltung der Verkehrsflächen
nur rahmengebende Festsetzungen wie Linienführung, Breite und Art des Ausbaus.
Die exakte Aufteilung der Verkehrsftächen blelbt der nachfolgenden Objektplanung
vorbehalten.

Die äußere ErschlieBung des Plangebietes erfolgt über die bestehende Straße "Am
Mühlberg". Das Baugebiet selbst wird durch eine Stichstraße in Weiterführung der
vorhandenen Straße erschlossen, Die Stichstraße endet in elnem Wendeplatz. Die
Ausweisung eines 3 m brelten Wirtschaftsweges und einer begleitenden 2,5 m breiten
Grünfläche in srldlicher Verlängerung des Wendeplatzes hält die Möglichkeit einer
evtl. künftigen Baugebietserweiterung offen.

Auf Grund der reinen Erschließungs- und Aufenthaltsfunktion kann die lnnere Er-
schließung des Plangebletes in flächensparender Form erfolgen. Die geplante Wohn-
straße ist 5,5 m breit und soll als ,,verkehrsberuhlgter Bereich" (Zeichen 9251926
SIVO) gewidmet werden. Dies stellt einen der städtebaulichen Struktur angepassten
Ausbau unter besonderer Berücksichtigung der Ansprüche,,schwacher" Verkehrsteil-
nehmer slcher. ln einem solchen Straßenraum sind alle Verkehrsteilnehmer gleichbe-
rechtlgt. Da Fahrzeuge nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen, kann der Straßen-

@
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raum auch für Kinderspiel und Aufenthalt genutzt werden, was die Wohnqualitåt er-
höhr.

Daneben wird durch die Festsetzungen eine fußläufige Anblndung an die Aus des
Steinbächels geschaffen und die Anbindung des Gebiets an das vorhandene Wirt-
schaftswegenetz gewäh rleistet.

4.7 Belange der Ver. und Entsorgung und der Wassenrlrtschaft
Alle erforderlichen Versorgungsleitungen können von den zuståndigen Versorgungs-
trägern durch weiteren Ausbau der berelts bestehenden Netze bereltgestellt werden.

Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvor-
kehrungen zu sichern, dass kelne gegenseitige Beeintråchtigung von Bäumen und
Sträuchern mit Leitungstrassen stattfindet. Die Träger der Ver- und Entsorgung sind
frühzeitig über den Beginn der Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unterrlchten.

lnnerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung
"Fußweg" befindet sich ein Strommast der Pfalzwerke AG, der entsprechend dem
Wunsch des Versorgungsunternehmens als Versorgungsanlage im Plan festgesetzt
wird. Am 26.03.2009 fand diesbezüglich eine Ortsbesichtigung mit der Pfalzwerke AG
statt. Die lm B-Plan festgesetzte Trasse des Fußweges kann danach beibehalten
werden. Das Fundament des Strommastes wird durch den im Fußweg zu verlegen-
den Oberflächenwasserkanal nicht tangiert, wenn der Kanal in diesem Bereich am
äußeren Rand des Fußweges verlegt wird.

Das Entwässerungskonzept sieht elne Gebietsentwässerung im modifizierten Trenn-
system vor. Für die Ableitung der håuslichen Abwässer wlrd eine Schmutzwasserka-
nalisatlon vorgesehen. Dle Trasse verläuft im Fahrbahnbereich der Planstraße. Auf-
grund der starken Hangneigung wird zur Entwässerung der talseitig der Erschlie-
ßungsstraße gelegenen Gebäude eine weitere Kanaltrasse erforderlich, die durch die
Festsetzung elnes 3 m breiten Leltungsrechtes auf den Privatgrundstücken abgesi-
chert wlrd. Der Anschluss erfolgt an die bestehende Mischwasserkanalisation in der
Steinbächelaue. Ein Anschluss von Grunddrainagen an den Schmutzwasserkanat ist
unzulåssig.

Für die Oberflåchenentwässerung slnd die Vorgaben des Landeswassergesetzes
Rheinland-Plalz zu berücksichtigen. Hiernach soll Niederschlagswasser nur in die da-
für zugelassenen Anlagen eingeleitet werden, sowelt es nicht bei demJenlgen, bei
dem es anfållt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder versickert werden kann und
dle Möglichkelt nlcht besteht, es mit vertretbarem Aufwand in eln oberirdisches Ge-
wässer mlttelbar oder unmittelbar abfließen zu lassen.

Um den wasserwirtschaftllchen Zielvorstellungen soweit als möglich zu entsprechen,
wlrd daher im Bebauungsplan festgelegt, dass Niederschlagswasser auf den Bau-
grundstücken mit einem Rückhaltevolumen von mindestens 50 Llter pro m2 versiegel-
ter Fläche zurückzuhalten lst. (tlbernahme von auf Landesrecht beruhenden Festseþ
zungen in den Bebauungsplan gemäß $9 Abs. 4 BauGB i.V. mit $ 51 Abs. 4 LWG
Rheinland-Pfalz). Zur Rückhaltung slnd ausschließlich Zisternen mit eingebautem

Gemoln(lo Hinzwollor
Belbauungsplan "Am Miihlbor.q"
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Drosselabfluss zulässig. Bis zum Drosselabfluss kann die Zisterne als Brauchwasser-
spe¡cher verwendet werden.

Ein Notüberlauf ist an die Regenwasserkanalisation vorzusehen. Das auf den Ver-
kehrsflåichen anfallende Oberflächenwasser wird ebenfalls im Regenwasserkanal ge-
sammelt und abgeleitet.

Das Oberflåchenwasser aus dem Baugebiet soll so zum früheren Mühlgraben geleitet
und zwischen Mühlgraben und Steinbåchel in einer maximal 50 cm tiefen Mulde ver-
sickert werden. Die Mindestaufenthaltszelt des Oberflächenwassers in der Mulde be-
trågt 2-3 Tage. Danach erfolgt die Entleerung über ein Sickerfenster in das Steinbä-
chel. Hierfür ist beider Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd eine Einleiteerlaub-
nis nach S$ 26 fÍ LWG zu beantragen.

Zur Sicherung der vorbeschriebenen Planungsabsichten wird die betreffende Fläche
im Bebauungsplan als Fläche nach g Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.v. mit g 9 Abs. 1 Nr. 14
BauGB (Fläche für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser)
festgesetzt. Die Fläche ist im Plan mit A2 gekennzeichnet

Die Mulde wird über einen in dem geplanten Fußweg zu verlegenden Regenwasser-
kanal beschickt. Um die Mulde erreichen zu können, muss der Kanal auf einem kur-
zen Teilstück ein Privatgrundstück queren. Hierzu ist die Eintragung elner Grund-
dienstbarkelt erforderlich.

Um den Oberflächenabfluss so gering wie möglich zu halten, werden ergänzend für
Stellplåtze und Hofflächen versickerungsfähige Befestigungssysteme wie Rasengit-
tersteine, weitfuglges Pflaster u.ä. lm Bebauungsplan verblndlich festgesetzt.

4.8 Belange der Grfinordnung / lnlegratlon des Fachbeltrage Naturschutz
Durch die Bebauung im Randbereich von Hinzweiler und die damit einhergehende ln-
anspruchnahme von Naturgütern entstehen Eingriffe ln Natur und Landschaft. Für
das Planungsgebiet kommt es lnsgesamt zu folgenden Eingriffen:
. Abtrag und Umlagerung von biotisch aktlvem Oberboden

' Dauerhafter Verlust aller Bodenfunktionen durch Neuversiegelung und zugleich
Erhöhung des Oberf låchenabf lusses

' Verlust von Teilen elner biotopkart¡erten Baum- und Strauchhecke
. Verlust von Grünland
. Gefährdung angrenzender Vegetation

' Elngriffe im Zusammenhang mit der Schaffung des wasserwirtschaftlichen Aus-
gteichs

. Gerlngfügige Veränderung des Mikroklimas

' Überformung des Orts- und Landschaftsbildes durch Bebauung des Außenberei-
ches in Hanglage

Die gravierendsten Elngriffe in Natur und Landschaft, die mit der geplanten Bebauung
elnhergehen, sind in der entstehenden Neuversiegelung und dem Flächenverbrauch

Gerneindo Hirrzweiler
Bcbauungsplarr "Arl Muhlbcrq"
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lm unbebauten Außenbereich zu sehen. Die Vegetationsverluste sind kurz- bis mittel-
fristig ausgleichbar.

Die lntegration der Belange von Natur und Landschatt erfolgt auf der Grundlage des
Fachbeitrags Naturschutz, der begleitend zur Bauleitplanung durch ARCADIS Consult
GmbH, aufgestellt wird.

Zweck dieses Fachbeltrages ist die Erhebung, Analyse und Bewertung des Zustandes
von Natur und Landschaft sowie die Formulierung landespflegerischer Zielvorstellun-
gen als Grundlage für den erforderlichen Abwågungsprozess in der Bauleitplanung.

Das Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) Rheinland-Pfalz verlangt die Ausschöp-
fung der Mögllchkeiten zur Vermeidung von Eingriffen, die Kompensation von beeln-
trächtigten Funktionen des Landschaftshaushaltes und die landschaftsgerechte Neu-
gestaltung des Landschaftsbildes. Die Umsetzung dieser Anforderung im Rahmen der
vorliegenden Planung ist im Fachbeitrag Naturschutz in Form einer Konflikt- und
Maßnahmentabelle im einzelnen dargestellt. Aufgelistet sind die einzelnen landes-
pflegerischen Maßnahmen, die erforderlich werden, um die Beeinträchtlgungen von
Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. zu vermindern und zu kompensieren.

lm Bebauungsplan werden entsprechend den Maßnahmenvorschlägen des Fachbei-
trags Naturschutz in den Textfestsetzungen und in der Planzeichnung Regelungen fr)r
das Anpflanzen von Båumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowle Bin-
dungen für Bepflanzungen getroffen und Maßnahmen zum Schutz, ztJt Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft in Verbindung mit der Festsetzung von Flä-
chen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser festgesetzt.

Die getroffenen Festsetzungen sollen ein gewisses Grundgerüst der Ge,
bietsdurchgrünung und -durchlüftung sichern. Sie sollen einen Ausgleich für die Bo-
denversiegelung, für den Eingriff in den Wasserhaushalt, das Klima, den Arten- und
Biotopschutz sowie für landschaftsvisuelle Beeinträchtigungen darstelten.

Durch den Bezug auf die beigefügte Artenliste sollen naturnahe und standortgerechte
Pflanzungen entstehen, die die ökologische Funktion der unbefestigten Flächen sowie
die landschaftliche Einbindung gewährleisten. Damit dienen diese Festsetzungen
auch der rechtlichen Umsetzung der im Fachbeitrag Naturschutz erarbeiteten landes-
pf legerischen Zlelvorstellungen.

Folgende Vorgaben wurden umgesetzt:

' Zur Erhaltung von Teilfunktionen der Böden und zur Minimierung der Auswirkun-
gen auf das Lokalklima und das Wasserpotenzlal sind, wo immer es die Funktiona-
lität zulässt, Oberflächen mit nicht vollversiegelnden Materialien, wis z. B. Rasen-
pflaster, Schotter etc., zu befestigen. Dies gilt für Gehwege, Hauszufahrten, Höfe
und Stellplätze.

' Zur Minimlerung der Eingriffe in das Landschattsbild, auf das Lokalklima und das
Bodenpotenzial sowie zur Durchgrünung des Baugebietes slnd die nicht überbau-
ten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke gärtnerisch als Grünflåche an-
zulegen und zu unterhalten. Fur die Bepflanzung der Grünflåchen sollen einheimi-
sche Baum- und Straucharten der unter Kapitel D aufgeführten Artenliste Venruen-
dung finden. Zur Minlmierung des Eingriffs in das Landschattsbild ist weiterhin eine

I
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Elngrünung des westlichen und südlichen neuen Ortsrandes durch elne 2-3 re¡h¡ge
Baum- und Strauchhecke m¡t ca. 5 m Brelte vorgesehen.

' Zum Ausgleich für den Verlust von Te¡len einer biotopkartierten Baum- und
Strauchhecke ist dlese nach Fert¡gstellung des Baugebletes durch Baum- und
straucharten der unter Kapitel D aufgefuhrten Artenliste zu ergånzen.

' Die naturnahe Gestaltung der wasserwirtschaftlichen Ausgleichsfläche dient dem
Ausgleich für den vorübergehenden Eingriff in den Vegetationsbestand durch Wie-
derherstellung von Vegetationsflächen.

' Die Pflanzung von Straßenbäumen entlang der Erschließungsstraße minimiert die
Auswirkungen auf das Lokalklima und das Landschaftsbild.

' Als Ersatz für den Verlust von Grünland werden aufgegebene Obstgärten - und
somit Wiesenvegetation - am Steinbächel wiederhergestellt und dauerhaft erhal-
ten.

' Zur Vollkompensat¡on des verlorengehenden Grünlandes wird eine Wiesenbrache
am Steinbächel nördlich des Schützenhauses wieder einer dauerhaften extensiven
Nutzung zugeführt. Zusäitzlich wird nordöstlich von Hinzweiler derzeit intensiv ge-
nutztes Grünland elner dauerhaft extensiven Nutzung zugeführt.

' Der Hinweis auf die Venryendung des Oberbodens dient dem sparsamen Umgang
mit Boden.

' Der Hinweis auf den Schutz angrenzender Vegetationsbestånde dlent der Vermei-
dung unnötiger Beelnträchtigungen.

Die sich aufgrund der geplanten Neuversiegelung und Bebauung ergebenden Aus-
wirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild können nicht innerhalb des
Teilberelches I ausgeglichen werden. Mit Durchführung der zusåtzlichen extern fesþ
gesetzten Ersatzmaßnahmen (Geltungsbereiche Teil 2, 3, 4 und 5) ist der mit der Re-
alisierung des Bebauungsplanes verbundene Eingriff in Boden, Natur und Landschaft
abschlie ßend ausgeg lichen.

4.9 Zuordnung von Kompensatlons- und Ausglelchsmaßnahmen zu den Grundstü-
cken, auf denen Elngrltfe ln Natur und Landschaft zu envarten srnd
Die Eingriffe werden im Bebauungsplan den jeweiligen Kompensationsflächen und
Maßnahmen im Sinne des $ 1a BauGB zugeordnet, um eine Grundlage für den Er-
lass einer Satzung und damit für die Refinanzlerung der Ausgleichsmaßnahmen nach

$ 135 c BauGB zu schaffen.

4.10 Bauordnungsrechtllche und wasserrechtllche Festsetzungen / Übernahme von
auf Landesrecht beruhenden Feetsetzungen ln den Bebauungsplan

4.10.1 Örtllche Bauvorschrlften der Gemelnde Hlnzweller

ln den Bebauungsplan wird gem. S g Abs. 4 BauGB ln Verbindung mit g SB LBauO
eine örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung lntegriert.

I ARcADls consult GmbH ln Zusammenarbelt mlt Bachtler a Böhmo + partner 10



Bogrûrrdung

Ziel der getroffenen bauordnungsrechtllchen Festsetzungen ist es, in positiver Weise
auf die åußere Gestaltung der baulichen Anlagen Einfluss zu nehmen, ohne dabei
den Bauherrn in seiner Bau- und Gestaltungsfreiheit all zu stark einzuschränken.
Festsetzungen werden daher nur ¡n denjenigen Bereichen getroffen, die von elemen-
tarom Einfluss auf das Gesamterschelnungsbild des Baugebietes sind. Hierzu gehö-
ren insbesondere Regelungen zur Dach- und Fassadengestaltung und Grund-
stückseingrünung sowie zur Art der Flächenbefestigung.

Díe getroffenen Festsetzungen berücksichtigen dabei das erklärte Ziel der sparsa-
men, umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Verwendung von Energie, indem der
Sielraum für eine energiegerechte Gebåudeplanung nicht unnötlg eingeengt wird. Die
Vorschriften zur Dachgestaltung und Fassadengestaltung erlauben eine sinnvolle An-
bringung von Solaranlagen und behindern auch nicht die Errichtung anderer tech-
nischer Anlagen zur Wårmegewinnung oder zum Wärmeschutz.

Durch die getroffenen Regelungen zur Gestaltung der nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen wird gleichzeitig einer Minimierung der Versiegelung Rechnung getra-
gen.

4.10.2 Zahl der notwendlgen Stellplåtze nach g 47 LBauO

In den Bebauungsplan wird weiterhin eine örtliche Bauvorschrift über die Zahl der
notwendigen Stellplätze integriert. Dabei wird dle Zahl der notwendigen Stellplåtze
nach LBaUO mit 2 Stellplätzen je Wohneinheit festgesetzt, da die Erfahrung der jüng-
sten Zelt gezeigt hat, dass die Mindestforderung von 1 bis 1,5 Stellplatz je Wohnein-
heit ln aller Regel nicht ausreichend ist, um den tatsächlich entstehenden Stellplatz-
bedarf auf den Grundstücken abdecken zu können.

4.1 0.3 Wasserrechtllche Festsetzungen

Zur Umsetzung des Entwässerungskonzeptes werden im Bebauungsplan Festset-
zungen über die Art der Niederschlagswasserbewirtschaftung nach S 51 Abs. 4 LWG
Rheinland-Pfalz getroffen. Hierzu werden auf den Baugrundstücken Rückhaltungen
für das Niederschlagswasser in Form von Zisternen in einer Größe von S0 l/m2 ange-
schlossener versiegelter Fläche vorgeschrleben (vgl. Kap. 4.1).

(ìenreinde llinzweiler
Bob¿¡¡¡r¡¡g5pl¡¡l "Anl Mr'ihlberg"

Umweltberlcht

lnhalt und Zlele des Bebauungoplans sowle Zlele des umwettschutzee
Kurzdargtellung von lnhalt und Zlelen des Bebauungsplanes
Planerische Zielsetzungen bel der Aufstellung des Bebauungsplanes sind insbeson-
dere dle planungsrechtliche Absicherung der projektierten Wohnnutzung und die Si-
cherung einer angemessenen stadtgestalterischen Qualitåt. Zur Beschrelbung der
sonstigen maßgeblichen Festsetzungen für das Vorhaben wird auf die Ausführungen
in Kap. 4 dleser Begrändung verwiesen.

I
tg,J

5.

5.1

5.1.1
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Zu berückslchtlgende übergeordnete Zlele des umweltechutzes
Die wesentlichen Vorschriften für die Beachtung umweltbezogener Belange stellen
das Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG), das Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), das Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) sowie das Landeswasser-
gesetz (LWG) dar.

Die maßgeblichen Fachplanungen bzw. übergeordneten Planungen (insb. Land-
schaftsplan der Verbandsgemeinde Wolfstein) treffen keine umweltrelevanten Aussa-
gen, die einer baulichen Nutzung des Plangebletes entgegen stehen würden.
. Zlele aug elnechlåglgen Fachgesetzen:

' $ 1 Abs. 6 Nr.1 BauGB: Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere
zu berücksichtlgen die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnlsse

' $ 1 Abs. 6 Nr.7 BauGB: Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere
zu berücksichtigen (..) dle Belange des Umweltschutzes einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege (..).

- $ 51 Abs.3 HWG Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von dem-
jenigen, bei dem es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und ge-
sundheitliche Belange nicht entgegenstehen. Niederschlagswasser soll darüber
hinaus in geeigneten Fällen versickert werden.

Zentrale Vorschrift der Bauleitplanung ist die Baunutzungsverordnung von .l9g0, die
im wesentlichen unterschiedliche Baugeblete als "Art der baulichen Nutzung" typisiert
und das Maß der baulichen Nutzung vorgibt. Die Typisierung erfolgt, um den Schutz-
anspruch und den zulässigen Störgrad der baulichen Anlagen und Nutzungen zu de-
finieren.

Ausführungen zur Art, wle die Ziele der BauNVO im vorliegenden Falle berücksichtigt
wurden, sind entbehrlich, da die hier geltende Gebietskategorie "Allgemeines Wohn-
gebiet" die zulässigen baulichen Nutzungen und Anlagen unter den Gesichtspunkten
des Schutzanspruches und des Störungsgrades im Sinne einer Vorgabe selbst defi-
niert.

Aufzuführen ist ferner der Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan. Die Vorga-
ben dieses Planwerks wurden - soweit das BauGB hierzu elne Ermächtigung glbt -
als verbindliche Festsetzungen in den Bebauungsplan lntegriert.

Ermlttlung und Bewertung der erhebllchen Umweltauswlrkungen

Bestandsaufnahme der elnschläglgen Aspekte des derzeltlgen Umwettzustands
und der Umweltmerkmale der Geblete, dle vorausslchtllch erhebllch beelnflusst
werden
Eine ausführliche schutzgutbezogene Beschreibung der Umwelt innerhalb des plan-
gebietes kann dem Fachbeitrag Naturschutz entnommen werden. An dieser Stelle er-
folgt daher elne zusammengefasste Darstellung der Bestandssituation. Die Beschrei-
bung des Bestandes bezieht sich für alle Schutzgüter auf den Zeitpunkt der Be-
standserhebung.

5.1.2

5.2

5.2.1
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. Blotoptypen

Folgende Biotoptypen slnd im Plangebiet (Teilbereich i)vorhanden:
Baugebiet:

. Wlesen mittlerer Standorte (beweidet)

. Baum- und Strauchhecken (Obstbäume, Weißdorn, Hundsrose)

. Krautbestånde (Brombeere, Ruderalaften)

. Asphaltierte Wege

lm Bereich der Rückhaltung und Verslckerung von Niederschlagswasser:
. Wiesen mittlerer Standorte
. Einzelne Obstbäume

' Beschrelbung und Bewertung des Zustandeg von Natur und Landachaft
Der nördliche Berelch des Plangebletes überdeckt einen Teil einer von der Biotopkar-
tlerung Rheinland-Pfalz (Stand 1996) erfassten Fläche (Objektnummer 6411-1009
,,Tålchen SO Hinzweiler"). Es handelt sich um elnen Biotoptypenkomplex aus 5 %
Gewässer und Uferzone am Taufenbach (Pauschalschutz nach g 28 LNatSchG),
70 % Wlesen mittlerer Standorte und Streuobstbestände sowle ZS o/o Feldrai-
ne/GebÛsche. Die Bewertung erfolgt als Schongebiet (Kategorle lll). Es ergeben sich
keine Hinweise auf das Vorkommen seltener oder geschützter Arten.

Bei den biotopkartierten Flächen, die innerhalb des Plangebietes liegen, handelt es
sich um elne im Norden des Plangebietes klelnflächig vorhandene Baum- und
Strauchhecke mit einem Saum aus Brombeere und Ruderalarten sowie um einen Teil
des als Weide genutzten Grünlandes, das sich jedoch in der Örtl¡cnfe¡t weder durch
die Artenzusammensetzung noch die Art der Nutzung von dem angrenzenden, nicht
von der Biotopkartierung erfassten Grünland unterscheldet. Der größte Tell der bio-
topkartierten Hecke setzt sich außerhalb des Plangebietes als lineares Element bei-
derseits elnes Weges weiter nach Südosten fort.

Der übrige Teil des Plangebietes wird überwiegend von dem o. g., nicht von der Bio-
topkartierung erfassten Grünland eingenommen. lm Berelch des ehemallgen Muhl-
grabens, in dem das Oberflächenwasser aus dem Baugebiet zur Versickerung ge-
bracht werden soll, befinden sich Baumgruppen aus älteren, landschaftsprägenden
Erlen und Weiden sowle Zwetschgenbäume.

Abgesehen von den kleinflächigen Gehölzstrukturen, dle eine hohe ökologische Be-
deutung aufweisen, sind dle Grunlandberelche lediglich von miülerer ökologischer
Bedeutung fur die Tienvelt.

. Flåchen und Elemente mlt sehr hoher Bedeutung

Flächen und Elemente mit sehr hoher Bedeutung sind im Plangebiet nicht vorhanden.
, Flächen und Elemente mlt hoher Bedeutung

Der biotopkartierten Baum- und Strauchhecke im Norden des Plangebietes kommt el-
ne hohe ökologische Bedeutung als Ganz- oder Teillebensstätte fur Wirbeltiere, v.a.

@
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Vðgel, zu. Aufgrund der Artenzusammensetzung (Obstbäume, Weißdorn, Hundsrose)
und der Exposition der Hecke könnte diese als Neststandort für den nach BNatSchG
besonders geschützten Neuntöter in Frage kommen, obwohl keine Kenntnisse über
das konkrete Vorkommen der Art an dieser Stelle vorliegen.

Die am Mühlgraben vorhandenen Gehölzgruppen aus ålteren Erlen und Weiden be-
sltzen ebenfalls eine hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und das Land-
schaftsbild.

. Flåchen und Elemente mlt mlttlerer Bedeutung
Das im Plangebiet vorhandene Grünland sowie der kleinflächige Saum aus Brombee-
re und Ruderalarten sind von mittlerer ökologischer Bedeutung v.a. für Wirbellose.
. Flächen und Elemente mlt gerlnger Bedeutung
Flächen und Elemente mit geringer Bedeutung sind im Plangebiet nicht vorhanden.

' Flåchen und Elemente mlt fehlender Bedeutung bzw. negatlven Auswlr-
kungen

Elemente mit fehlender Bedeutung bzw. negativen Auswirkungen stellen die asphal-
tierten Wege dar.

. ZueammenfassendeBestandsbewertung

Der größte Teildes Plangebletes wird von Grünland eingenommen, das lediglich eine
mittlere ökologische Bedeutung als Lebensståtte und nur ein eingeschränktes Arten-
inventar aufweist. Höherwertige Biotopstrukturen, wie Baum- und Strauchhecken, slnd
nur kleinflächig im Norden des Plangebietes und am Mühlgraben vorhanden. Somit
kommt dem Plangebiet insgesamt eine mittlere Bedeutung für den Arten- und Biotop-
schutz zu.

Das Plangebiet stellt kelne für die Erholung nutzbare, Freifläche dar. Eine Fußwege-
beziehung zur freien Landschaft besteht lediglich im Zuge des östlich verlaufenden
Wirtschaftsweg.

Nennenswerte Lärmeinwirkungen durch gewerbllche, verkehrliche oder sonstige An-
lagen sind im Planungsgebiet derzeit nicht gegeben.

5.2.2 Prognose der Entwlcklung des Plangebletes bel Nlchtdurchführung der pla-
nung (Nullvarlante)
Der derzeitige Zustand der Landschaft im Plangeblet ist durch die landwirtschaftliche
Grünlandnutzung geprägt.

Das Plangebiet lst lm Flächennutzungsplan der VG Wolfsteln als Wohnbaufläche
dargestellt. lnsofern ¡st mit einer Überbauung dieser Fläche zu rechnen. Die zukünfti-
ge Entwlcklung ohne eine Überbauung wäre ln starkem Maße von agrarstrukturellen
Veränderungen abhångig gewesen. Aufgrund der Ausweisung des Gebietes im Flå-
chennutzungsplanes als Wohnbauflåche ist davon auszugehen, dass, falls eine
wohnbauliche Nutzung nicht verwirklicht wird, kelne gravierende Nutzungsänderung
erfolgt und die landwirtschaftliche Nutzung belbehalten wird.

(ìe¡neinde Hinzweiler
Bobaur rrtgsplarr "Anr Mühlberg"
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Hinsichtlich der Schutzgtiter Mensch, Flora, Fauna, Boden, Wasser, Klima/Luft, Orts-
/Landschaftsblld ist bei einer Entwicklung des Plangebietes ohne Realisierung der
Planung und Beibehaltung des derzeitigen Status nicht von einer Veränderung des
gegenwärtigen Zustandes auszugehen.

5.2.3 Auswlrkungen durch dle Plandurchführung
Folgende Wirkfaktoren sind zu erwarten:
. Baubedlngte Wlrkungen:

- Beseitigung von Vegetation
- Beeinträchtigung/Zerstörung von Böden durch Überbauung und Verdich-

tung
- Lärm- und Abgasemissionen durch Baumaschinen während der Bauphase
. Anlagebedlngte Wlrkungen:

Genreinde Hinzweiler
Bot)aUUrrllriplatr "Anr Mühlberg"

- Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch versiegelung.- Erhöhter Oberflächenabfluss und verringerte Grundwassernãubildung.- Änderung des Lokalklimas durch die au-fheizende Wirkung von Gebäuden
und versiegelten Flächen.

- Uberprägung des Landschaftsbildes durch die Bebauung.
. Betrlebebedingte Wlrkungen:

- zunahme von Emissionen aus Heizungen und Betriebsvorgängen

5.2.3.1Auswlrkungen auf den Arten- und Blotopschutz
lm Rahmen der Bauausführung gehen ca. 320 m2 einer biotopkartierten Baum- und
Strauchhecke aus Obstbäumen, Welßdorn und Hundsrose verloren, für die nach Fer-
tigstellung Ersatzpflanzungen vorgenommen werden können. Weiterhin kommt es
zum Verlust von ca. 13.300 m2 Grünland. lm Zusammenhang mit der Herstellung ei-
ner Rückhaltemulde für Niederschlagswasser entstehen auf ca. g00 m2 Fläche vorü-
bergehende Eingriffe durch den Verlust der Vegetationsdecke, die nach Fertigstellung
der Mulde wieder hergestellt werden kann.

5.2.3.2Auswlrkungen auf den Boden
Durch Bodenbewegungen lm Zuge der BaumaBnahmen werden die gewachsene Bo-
denstruktur und das Bodengefüge gestört, der Boden verliert seine natürlichen Funk-
tionen.

lm Rahmen der Baumaßnahmen kommt es zum Verlust von biotisch aktivem Ober-
boden durch Neuversiegelung. Bei einer zulässigen GRZ von 0,3 und der Versieglung
durch Straße und Wege ist insgesamt mit einer Neuversiegelung von ca. 5.060 m2 zy
rechnen.

5.2.3.3Auswlrkungen auf das wasser und den wasserhaushalt
Mit der entstehenden Neuversiegelung ist ein erhöhter Oberflächenabfluss von Nie-
derschlågen bei gleichzeitig verringerter Grundwasserneubildungsrate verbunden.

5.2.3.4Auswlrkungen auf das Kllma
Versiegelte Flåchen führen zu einer stärkeren Erwärmung gegenüber dem Umland
und somit zu einer geringfüglgen verånderung des Lokalklimas.
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Die geplante Bebauung ¡n Hanglage mit Flrstrichtung der Gebäude parallel zum
Hangverlauf behindert die talseitig abfließende Kaltluft, was jedoch angesichts der ge-
ringen Größe der überplanten Fläche nur von lokaler Bedeutung seln wird.

5.2.3.5Au¡wlrkungen auf das orts- und Landschattsblld / Erholung
Dle geplante Bebauung etwa in Hangmitte, die - v.a. lm 2. Bauàbschnitt - abselts von
der bestehenden Bebauung in die frele Landschaft ragt, führt zu einer Überformung
des Landschaftsblldes und einer Beeinträchtigung des Orts- und Siedlungsblldes.

5.2.3.6Mensch
Der Mensch kann in vielerlel Hinsicht unmittelbar oder mittelbar beeintrãchtigt werden,
wobei slch Überschneidungen mit den 0brlgen zu behandelnden Schutzgütern erge-
ben. lm Rahmen der Umweltprüfung relevant sind allein solche Auswirkungen, die
sich auf die Gesundhelt und das Wohlbefinden des Menschen beziehen, nicht Jedoch
solche, die wirtschaftllche oder sonstlge materielle Grundlagen betreffen. Gesundheit
und Wohlbefinden sind dabei an dle in vom Plangeblet beeinflussten benachbarten
Gebieten bestehenden und geplanten Funktion wohnen gekoppelt.

Da die Betroffenhe¡t des Menschen, seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens lm
Plangeblet an die,,Aktivität" Wohnen geknüpft ist, sind insbesondere die Wirkfaktoren
Lärm und Schadstoffimmlssionen zu betrachten.

Aufgrund der zulässlgen Nutzung und der im Verhältnls zur Vorbelastung vernachläs-
sigbaren Verkehrszunahme sind weder im Bebauungsplangebiet selbst, noch im an-
grenzenden bestehenden Wohngebiet erhebliche Beeinträchtigungen durch Lårm
oder Schadstoffe zu erwarten.

Dle Zugånglichkeit potentieller Erholungsräume wird nicht beeinträchtigt

5.2.3.7 Kultur. und Sachgüter
Eine Beelntråchtigung von Kultur und Sachgûtern durch die vorllegende Planung lst
nach derzeitigem Kenntnlsstand nicht gegeben.

Genloinde Hinzwoilor
Bobauungsplan "Am Mûhlborg"

Umwelt-

Schutzgut

Umweltaucwlrkung

Unerhebllch Erhebllch
Tiere/Pflanzen X

Boden X

Wasser x

LufUKlima X

Landschaftsbild/Erholu ng X

Mensch X

Kultur- und Sachgriter X

@

5.2.3.8 Zusammenfassung der Auewlrkungen auf dle etnzelnen Schutzgüter:
Auf Grund der ger¡ngen ökologischen Wertigkeit des betroffónen Gebietes
sind mit der Planung lediglich für das Boden- und Wasserpotenzial Auswirkun-
gen zu erwarten, die erheblich sind.
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Begr0ndung

Schutzgoblete

Merkmal Auawlrkung

Ja / neln

Erhcbllche
Auawlrkungen

Anmerkung

, Vogelschutzgebiete Nein Das FFH.Geblet 6411-304
,Könlgsberg' grenzt lm Nord.
oston an daÊ Plângeblet an.
Dle lm FFH-Gêblet voilom-
menden Lebene-raumtypen
nach Anhang I der FFH.
Flchtllnle elnd von der Pla-
nung nlcht be-troflen, da €e zu
kelner Verfilelnerung und kel.
ner Zerschneldung des Gebie.
t€s kommt. Die lm Anhang ll
g€nannten Arten elnd eben-
lalle nlcht von der Planung
betroffen, da ele entwoder lm
Plangebiet nlcht voftommen
oder auf Auewlrkungen des
Baugebletes, wie 2.,8. Lårm
und Bêwegungsunruhe, un-
empflndllch reagleren. Be-
êintråchtlgungon der Schutz.
und Eñaltungezlele dee Ge.
bletes kðnnen ausgeechlos-
sen werden.

Naturschutzgebiete Nein

Naturdenkmale Nein

Landschaf tssch utzg eb¡ete Nein Das Plangeblsl llegt innorhalb

des LSG 
"Könlgsland". 

Beein.
tråchtlgungen der schulzzlele
des lnsgeoamt über 6.300 ha
großen Gebletee durch dle
geplante Wohnbebauung sind
nlcht zu erwart€n.

Geschlltzte Landschafts-
bestandteile

Neln

Geschützte Biotope Neln EB gehen ca. 320 ml elner
blotopkaltlerlen Baum- und
StrauchhEcke verloren, dle
ledoch nlcht dem Pauschal-
echutz nach g 28 LNatSchG
untefll€gt. Naoh Feñlgstellung
der Erechlleßung r¡veden
Nachpflanzungen vorgsnom.
m9n.

überschwem mungsgeble-
te

Neln

Wasserschutzgeblete Neln

Sonstige

sungen
Schutzauswei- Nein

Denkmalschutz Nein

Gebiet mlt Uberschreitung
gesetzllch festgelegter
Umweltqualitätsnormen

Nein
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5.2.3.9 Wechselwlrkungen

Erhebliche Wechselwirkungen sind keine zu envarten

5.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeldung, zur Verrlngerung und zum Auegtelch
nachhaltlger Auswlrkungen

Zur Vermeldung, Verringerung und zum Ausglelch nachhaltiger Auswirkungen werden
im Bebauungsplan folgende MaBnahmen festgesetzt bzw. als Hinweise übernommen:
. Schutzmaßnahmen (S):

51 : Schutz des Oberbodens gemäB DIN 1891S

Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Oberboden abzuschleben und fachgerecht bis zur
Wiederverwendung zu lagern, um seine Funktion als belebte Bodenschlcht und Sub-
strat zu erhalten. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden ver-
mischt oder überlagert werden. Die Vorgaben der DIN 18915 (schonender Umgang
mit Oberboden) sind zu beachten. Nach Möglichkeit wird der gesamte Oberboden an
ort und stelle zur wiederandeckung der Frelflåchen verwendet.

s2: schutz angrenzender Vegetationsbestände gemäß DIN 19920

Die Auswahl von Lagerflächen für Baustellenmaterial und Erdaushub hat zur Vermei-
dung weiterer Eingritfe nach landespflegerischen Gesichtspunkten zu erfolgen. Die
DIN 18920 (schutz von Vegetationsbeständen) ist zu beachten.

. Mlnlmlerungsmaßnahmen (M):

Ml: Mlnimierung der Versiegelung

Wo es die Funktionalität zulässt, sind Oberflächen mit nicht vollverslegelnden, begrü-
nungsfåhigen Materialien, wle z. B. Rasenpflaster, Schotter etc., zu befestigen. Dies
gilt für Gehwege, Hauszufahrten, Höfe und Stellplätze. Die Maßnahme dient der Er-
haltung von Teilfunktionen der Böden und der Minimierung des Eingriffes in das Was-
serpotenzial.

M2: Durchgrünung des Baugebietes

Zur Minlmierung des Elngriffs in das Landschaftsbild und zur Durchgrünung des Bau-
gebletes werden dle nicht überbauten Grundstücksflåchen der bebauten Grundstücke
gärtnerisch als Grünfläche angelegt und unterhalten. Für die Bepflanzung der Grtjn-
flächen sollen einheimische Baum- und Straucharten der unter Maßnahme A1 aufge-
f ührten Artenliste Verwendung f inden.

. Ausglelchsmaßnahmen (A):

A1: Erhaltung und Ergänzung der Baum- und Strauchhecken im Norden des plan-
gebietes

Die auf der öffentlichen Grünfläche im Norden des Plangebietes vorhandenen Baum-
und Strauchhecken sind zu erhalten und durch Baum- und Strauchpflanzungen ge-
mäß nachstehender Artenliste und Sortierung zu ergånzen (ca. 180 mz, Erhalt der

Gemcindo Hirrzweilcr
Bebauungsplan "Arrr Mtihlberg"
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beiden großkronigen Bäume auf den im Plan dargestellten Standorten). Die sich süd-
lich anschließende pr¡vate Grünfläche ist mit Sträuchern gemäß Artenliste zu bepflan-
zen (ca. 120 ma). Auf der privaten Grünfläche im Nordwesten des Plangebietes ist dle
Pflanzung von Båumen und Sträuchern gemåß Artenliste vorzunehmen (ca. 130 mz,
Neupflanzen von 2 Bäumen l. Ordnung auf den im Plan dargestellten Standorten).
lnsgesamt werden ca. 430 m2 Baum- und Strauchhecken neu gepflanzt, dabel 2
großkronige Bäume erhalten,2 großkronige Bäume und ca.215 Stråucher neu ge-
pflanzt.

Für Flächenpflanzungen wird die Pflanzdichte vorgegeben. Bei Gehölzpflanzungen ist
eln Raster von 1,5 x 1,5 m einzuhalten bzw. 1 strauch auf 2 qm zu rechnen.

Auf die Einhaltung der Grenzabstånde nach dem Landesnachbarrechtsgesetz
(LNRG) lst zu achten.

A2z Naturnahe Gestaltung derwasserwirtschaftlichen Ausglelchsflåche

Zwischen dem Steinbächel und dem ehemaligen, lnzwischen verfüllten Mühlgraben
im Nordwesten des Plangebletes ist die Anlage einer naturnah gestalteten Mulde zur
Rückhaltung, Versickerung und Verdunstung des von den Baugrundstücken abflie-
ßenden unverschmutzten Niederschlagswassers zulässig. Zum Steinbächel hin ist ei-
ne Entfernung von 5-10 m einzuhalten. Beim Aushub der Mulde und bei Verlegung
des Regenwasserkanals zur Beschlckung der Mulde sind die gewässertypischen und
landschaftsprägenden älteren Erlen und Weiden am ehemaligen Mühlgraben zu
schützen und zu erhalten. Durch bedingtes Zulassen der natürlichen Sukzession ist
standortgerechte Feuchtvegetation zu entwickeln und diese nur bei Bedarf zu mähen
(ca.2.100 mz).

. Geslaltungsmaßnahmen (G):

Gl: Pflanzung von straßenbäumen entlang der Erschließungsstraße

Entlang der ErschließungsstraBe ist auf den privaten Grundstücken alle 1S lfm stra-
ßenzugewandter Grundstücksgrenze eln Straßenbaum gemåß nachstehender Arten-
liste zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Gegenüber der Planzeichnung sind
Standortabweichungen von bls zu 3 m in Abhänglgkeit von den örtlichen Gegebenhei-
ten (Straßenlaternen, Zufahrten, Ver- und Entsorgungsleitungen) zulässig. Pflanzaus-
fälle slnd spätestens ln der darauffolgenden Pflanzperiode glelchartig zu ersetzen. lm
Sinne eines einheitlichen Straßenblldes wird empfohlen, nlcht mehr als zwelverschie-
dene Arten zu pflanzen.

G2: Pflanzung elner Baum- und Strauchhecke

Auf den in der Planzeichnung mit G2 gekennzeichneten Flåchen nach g 9 Abs. 1 Nr.
20 und $ 9 Abs. 1 Nr. 25a ist eine 2-Sreihige Baum- und Strauchhecke (Verhältnis von
Baum- zu Straucharten ca. 1 : 8) gemäß Artenllste und angegebener Pflanzdichte des
Fachbeitrags Naturschutz zu pflanzen und dauerhaft zu erharten.

I ARcADls consult GmbH ln Zusammenarbeil mit Bachller o Böhme + parlner t9



BcorÍlrrtlung

. Ersatzmaßnahmen (E):

El: wiederherstellung von verwilderten obstwiesen am steinbächel
Auf den Flurstücken 966, 966/4, 966/3, 958, 959 und gg0 (tlw.) werden auf einer Ge-
samtflåche von ca. 3.500 m2 brachgefallene Obstwiesen wieder hergestellt. Hierzu
sind dle Obstbäume und größeren Laubgehölze durch Entfernen von Koniferen und
Gehölzjungwuchs frelzustellen. Die Obstgehölze sind fachgerecht zurückzuschnei-
den. Durch regelmäßlge Mahd ist der Unterwuchs auszumagern und typische Wle-
senvegetation wieder herzustellen. lm Bereich der hangseits vorhandenen Quellaus-
tritte sind durch die Anlage von nassen Senken Amphlblenlaichtümpel zu schaffen.

E2¿ Wiederaufnahme einer extenslven Nutzung auf brachgefallenen Wiesen am
Steinbächel

Auf den nördlich des Schützenhauses am Steinbächel gelegenen Flurstücken 565,
566 und 57112 werden auf einer Gesamtfläche von 5.630 mz brachgefallene und be-
reits in Verbuschung befindliche Wiesen wieder hergestellt und einer extensiven Fol-
genutzung zugeführt. Hierzu wird zunächst eine Erstpflege durch Mahd des Bestan-
des, Entfernen des Gehölzaufwuchses und Abtransport des Mähgutes durchgeführt.
Anschließend erfolgt entweder elne extensive Beweidung mit Mulchmahd im Herbst
oder alternativ eine einschürige Mahd mit Schnittzeitpunkt nach dem 15. Juni und Ab-
transport des Mähgutes.

E3: EntwicklungvonExtensivgrünland

Auf den nordöstlich von Hinzweiler gelegenen Flurstücken 1346, 1352 und 135S wird
auf einer Gesamtfläche von 7.150 mz die intensive Grünlandnutzung aufgegeben und
die Fläche einer dauerhaft extensiven Nutzung zugeführt. Hierbei soll entweder eine
extensive Beweidung (vorzugsweise Schafbeweldung) oder eine einschürige Mahd
mit Schnlttzeitpunkt nach dem 15. Juni und Abtransport des Mähgutes erfolgen. Auf
Düngung und Pestizidelnsatz wird verzichtet.

lm Bereich des Flurstücks 1346 sollen zur ökologischen Aufwertung zusätzlich Entbu-
schungsmaßnahmen (Entfernen des Gehölzaufwuchses und Abtransport des Mähgu-
tes) durchgeführt werden.

5.4 ln Betracht kommende anderweltlge Planungsmögllchkelten unter Berfick-
slchtlgung der Zlele und des räumllchen Geltungsberelches des Bebauungs-
planes

Aufgrund der Darstellung der Fläche als Wohnbauflåche im rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan lst eine mittelfristige Überbauung als städtebauliches Ziel formu-
liert. Dem entspricht das vorliegende Vorhaben.

Der vorliegende Bebauungsplan dient der baulichen Erweiterung des bereits beste-
henden Wohngeblets am Mühlberg um eine beidseitig angebaute neue Erschlie-
ßungsstraße in Verlängerung der Straße "Mühlberg". Alternativen für die Führung
dieser ErschlieBungsstraße bestehen nicht.

lm Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden bezuglich des Entwåsse-
rungssystems verschiedene Varlanten untersucht, bewertet und abgestimmt.

I
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Anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der verfolgten Planungs-
zlele und des räumlichen Geltungsbereiches des Plans kommen daher nicht ln Be-
tracht. Alternativen sind insofern nicht gegeben.

5.5 Beschrelbung der wlchtlgsten Merkmale der venvendeten technlschen Verfah-
ren bel der Umweltprüfung und Hlnwelse auf Probleme bel der Zusammenstel-
lung der Angaben

lm Fachbeitrag Naturschutz erfolgt die Eingriffsbilanzierung durch Quantifizlerung der
mit den getroffenen Bebauungsplanfestsetzungen möglichen Neuversiegelung und
Gegenüberstellung von Eingriffen und grünordnerischen Maßnahmen.

Probleme bei der Zusammenstellung der für die Umweltprüfung erforderlichen Anga-
ben traten nicht auf.

Festzustellen lst, dass weiter ins Detail gehende qualifizierende und quantifizierende
Beschreibungen zu den Schutzgütern Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser Klima/Luft,
Landschaftsbild/Erholung, Mensch und Kultur- und Sachgüter sowohl im Zustand des
Status Quo als auch für den Prognosezeitpunkt die vorstehenden Ergebnisse nicht
verändert hätten.

Die Erstellung zusätzlicher Fachgutachten, die die Anwendung besonderer techni-
scher Verfahren erforderlich machen, ist demnach nach derzeitigem Kenntnisstand
nicht erforderlich.

5.6 Monltorlng

Entsprechend $ 4 c BauGB sind die erhebllchen Umweltauswirkungen durch die Ge-
meinden zu überwachen, um u.a. erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswir-
kungen der Durchführung der Planung festzustellen und in der Lage zu seln, geeigne-
te Abhllfemaßnahmen zu ergreifen. Unvorhergesehen sind Auswirkungen, wenn sle
nach Art und/oder lntensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren.
Die Gemeinde erhält gem. $ 4 Abs. 3 BauGB Informationen von Fachbehörden, die
durch ihre bestehenden Überwachungssysteme unerwartete Auswirkungen überprä-
fen. Somit erfolgt bereits eine fachbezogene Überwachung der möglichen Umwelt-
auswirkungen, die die Gemeinde als Grundlage ihrer Analyse der Umweltauswirkun-
gen aufgrund der Umsetzung des Bebauungsplans heranziehen kann. Eine eigene
Bestandserhebung der fachbezogenen Umweltauswirkungen ist somit nicht erforder-
lich. lm Rahmen der Überwachung der Umweltauswirkungen durch dle Gemeinde
sollten solche Umweltauswirkungen konzentriert betrachtet werden, die bereits dem
Umweltbericht zugru nde lagen.

Aufgrund der Bestandssituation im Plangebiet sind in Hinblick auf die Auswirkungen
auf Natur und Landschaft keine Prognoseunsicherheiten gegeben. Maßnahmen zur
Überwachung slnd daher nicht vorgesehen.

:
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5.7 Allgemelnverständllche Zueammenfassung der erforderllchen Angaben
Der Bebauungsplan "Am Mühlberg" schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen
für die projektierte Nutzung des Plangebietes zu Wohnzwecken.

Der Bebauungsplan setzt ein Allgemeines Wohngebiet, Grün- und Verkehrsflächen
sowie landespflegerische und wasserwirtschaftliche Ausgleichsflächen fest. Auswir-
kungen auf Mensch und Umwelt mit Bedarf an Vermeidungs- oder Ausgleichs-
maßnahmen sind bei den elnzelnen Schutzgütern nach UVPG in folgendem Umfang
zu erwarten:

5.7.1 Mensch

5.7.2

Aufgrund der zulåssigen Nutzung und der im Verhältnis zur Vorbelastung vernachläs-
sigbaren Verkehrszunahme sind weder im Bebauungsplangebiet selbst, noch im an-
grenzenden bestehenden Wohngebiet erhebllche Beeinträchtlgungen durch Lärm
oder Schadstoffe zu erwarten.

Die äußere Verkehrserschließung des Plangebiets erfolgt über die Straße "Mühlberg".
Es ist mit reinem Anliegerverkehr zu rechnen. Die Forderungen an eine ausreichende
verkehrliche äußere Erschließung sind gewährleistet.

Tlere und Pflanzen
Eine Beeintråchtigung des Schutzgutes Tiere und Pflanzen ist nicht zu erwarten, da
der überwiegende Teil des Gebietes derzeit keine wesentliche Funktion als Lebens-
stätte für Pflanzen und Tiere übernimmt. Durch die festgesetzten Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen wird insgesamt eine Verbesserung der Lebensraumfunktion ge-
genüber dem Ausgangszustand erreicht.

Boden
Mit der festgesetzten GRZ von 0,3 kommt es inkl. Straße und Wegen zu einer Neu-
versiegelung von ca. 5.060 m2. Die Neuversiegelung kann im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes durch die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen ausgegli-
chen werden.

5.7.4 Wasser
Mit der Neuversiegelung von ca. 5.060 mz ist eine Erhöhung des Oberflächenabflus-
ses verbunden. Der gesamte Oberflächenabfluss wird durch die im Bebauungsplan
festgesetzte Riickhaltung, Versickerung und Verdunstung des unverschmutzten Nie-
derschlagswassers ausgeglichen.

5.7.5 Kllma
Das Gebiet übernlmmt keine wesentliche Funktion als Entstehungs-, Abfluss- oder
Zielgebiet für klimatisch wirksame Prozesse. Dennoch führen versiegelte Flächen zu
einer stärkeren Erwärmung gegenüber dem Umland und somit zu einer geringfügigen
Veränderung des Lokalklimas. Die geplante Bebauung ln Hanglage mit Flrstrichtung
der Gebäude parallel zum Hangverlauf behindert die talseitig abfließende Kaltluft, was
jedoch angeslchts der geringen Größe der überplanten Flåche nur von lokaler Bedeu-
tung sein wird.

5.7.6 Landschafleblld / Erholung
Durch Einschränkungen bezüglich der Gebäudehöhen und Festsetzungen zur Be-
pflanzung und Durchgrünung des Baugebietes werden Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes minimiert.
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Kultur- und Sachgflter
Kulturgüter oder sonstige Sachgüter sind nach aktuellem Kenntnisstand im Plangebiet
nicht vorhanden oder betroffen.

Auswlrkungen auf Natura 2000.Geblete
Das FFH-Gebiet,,Königsberg" grenzt im Nordosten an das Plangebiet an. Beeinträch-
tigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des Gebietes können ausgeschlossen wer-
den. EU-Vogelschutzgebiete sind nicht betroffen.

Zusammenfassendes Ergebnls der Umweltprüfung:
In der Gesamtbilanz ist damit festzustellen, dass mlt Durchfrihrung der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Mlnimierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen von kei-
nen erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtloungen von Umwelt-Schutzoütern
auszugehen ist.

Hinwelse ohne Festsetzungscharakter

Empfehlungen und Hlnweise, die aufgrund der mangelnden Ermächtigungsgrundlage
nicht als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen wurden, jedoch zum
Verständnis der getroffenen Festsetzungen beitragen oder über den "eigentlichen"
Bebauungsplan hinaus gehende wlchtige Informationen liefern, wurden sie als unver-
bindliche Hinweise im Anhang zu den Textfestsetzungen abgedruckt.

MaBnahmen zur Venrylrkllchung des Bebauungeplanes

Das Gelände befindet sich zum größten Teil im Eigentum der Gemeinde Hinzweiler.
Die Neuordnung der Grundstücke soll durch die Gemeinde sowie ergänzend auf pri-
vatrechtlicher Basis realisiert werden.

Für den Fall des Scheiterns privater Grundstücksverhandlungen kommt eine gesetzli-
che Umlegung nach SS 45 ff. BauGB in Frage. Die in der Planzeichnung vorgeschla-
genen Grundstücksgrenzen können als Anhalt für die Neuparzellierung der Bau-
grundstücke dienen.

5.7.7

5.7.8

5.7.9

6
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